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Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung von Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung 
von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen vom 24.06.1998.  
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Begründung: 
 
 
 
In der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Über-
gangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und auslän-
dischen Flüchtlingen vom 24.06.1998 (DS-Nr. 140/98), veröffentlicht im Amtsblatt für 
den Landkreis Uckermark, 7. Jahrgang Nr. 4 vom 20.06.2000, wurde die Gebühren-
pflicht für die Nutzung von Übergangseinrichtungen geregelt. 
 
Am 22.10.2006 schloss die letzte Übergangseinrichtung im Landkreis Uckermark, in 
welcher Nutzungsgebühren nach der angeführten Satzung erhoben wurden. 
 
Der der Satzung zugrunde liegende Regelungsinhalt ist somit nicht mehr vorhanden. 
 
Die Satzung ist aufzuheben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung  von Gebühren für die 
Benutzung von Übergangseinrichtungen zur vorläufige n Unterbringung von 
Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen vom 24.06.1998  
 
 
Auf Grundlage des § 131 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) 
in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Landkreises Uckermark durch 
Beschluss vom 07.10.2009 die folgende Aufhebungssatzung erlassen: 
 
 
 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Übergangsein-
richtungen zur vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen 
Flüchtlingen vom 24.06.1998 wird aufgehoben. 
 
 
 

Artikel 2 
 

Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
Prenzlau,  __________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Klemens Schmitz                                                      
Landrat                 
 
 


